
 
 

 
Entwurf der GAL-Fraktion für ein Gesetz zur 

Regelung des Jugendstrafvollzuges in Hamburg 
(HmbJStVollzG) 
vom 20.10.2006 

 
 

Grundsätze 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 
Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Jugendstrafe in Jugendstrafanstalten in der Freien und 
Hansestadt Hamburg. 
 
§ 2 
Ziel des Vollzuges 
Ziel des Vollzuges der Jugendstrafe ist eine Lebensführung der Gefangenen ohne Straftaten 
und die Entwicklung der Gefangenen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeiten.  
 
§ 3 
Gestaltung des Vollzuges 
(1) Während des Vollzuges der Jugendstrafe sind alle Gefangenen in der Entwicklung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit in Achtung der Rechte anderer zu fördern. 
(2) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich angegli-
chen werden. Die Gefangenen sind vor wechselseitigen Übergriffen zu schützen. Schädlichen 
Folgen des Freiheitsentzuges wird entgegengewirkt. Der Vollzug wird von Beginn an darauf 
ausgerichtet, dass er den Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit ohne Straftaten ein-
zugliedern. 
(3) Sachliche Mittel, Auswahl der erzieherischen Mittel und Methoden, personelle Ausstattung 
und Organisation der Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges sind an dessen Zielsetzung, den 
Inhalten und den methodischen Vorgehensweisen auszurichten. Die gesicherten Erkenntnisse 
der Erziehungswissenschaften sind mit Hilfe entsprechend qualifizierten Personals umzusetzen.  
 
§ 4 
Mitwirkung der Gefangenen 
Die Gefangenen sollen aktiv an der Erreichung des Vollzugsziels mitwirken. Ihre Bereitschaft 
dazu ist durch eine geeignete Förderplanung, Bereitstellung motivierender Lerngelegenheiten 
sowie durch unterstützende Maßnahmen zu wecken und zu fördern.  
 
§ 5 
Leitlinien der Förderung 
(1) Grundlage der Förderung im Vollzug sind alle Maßnahmen und Programme, welche die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gefangenen im Hinblick auf die Erreichung des Vollzugsziels 
entwickeln und stärken. Hierzu ist der Vollzug aufzulockern und in geeigneten Fällen weitgehend 
in freien Formen durchzuführen. 
(2) Durch differenzierte Angebote wird soweit wie möglich auf den jeweiligen Entwicklungsstand 
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und den unterschiedlichen Förderbedarf der Gefangenen eingegangen. Bei der Konzeption des 
Vollzuges und bei allen Einzelmaßnahmen werden die unterschiedlichen Lebenslagen und Be-
dürfnisse von weiblichen und männlichen Gefangenen berücksichtigt. 
(3) Die Förderung richtet sich insbesondere auf schulische Bildung, berufliche Qualifizierung 
und arbeitstherapeutische Angebote, soziale Rehabilitation und die verantwortliche Gestaltung 
des alltäglichen Zusammenlebens, der freien Zeit sowie der Außenkontakte. 
(4) Die Bereitschaft des Gefangenen ist durch ein umfassendes System der Belohnung und An-
erkennung zu fördern, welches die Bereiche der Schule, Aus- und Fortbildung, Arbeit, Behand-
lung und Freizeitgestaltung umfasst und die Beteiligung an entsprechenden Angeboten, wie 
auch besonderes Engagement und erreichte Fortschritte angemessen belohnt. 
 
§ 6 
Stellung der Gefangenen 
(1) Die Gefangenen unterliegen den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer 
Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ihnen nur Beschrän-
kungen auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer 
schwerwiegenden Störung der Ordnung der Jugendstrafanstalt unerlässlich sind. 
(2) Vollzugsmaßnahmen sollen den Gefangenen in einer ihnen verständlichen Sprache erläutert 
und begründet werden. 
 
§ 7 
Zusammenarbeit, Einbeziehung Dritter 
(1) Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen und wirken daran mit, die Aufgaben des Vollzu-
ges zu erfüllen. 
(2) Die Jugendstrafanstalten arbeiten mit fachbezogenen Einrichtungen und Organisationen 
sowie sonstigen Personen außerhalb des Vollzuges, deren Einfluss die Eingliederung der Ge-
fangenen fördern kann, eng zusammen. 
(3) Die Jugendstrafanstalten bilden ein Netzwerk mit offenen Einrichtungen freier Träger, in 
denen Gefangene während einer Übergangszeit vor der Entlassung oder beurlaubte, bedingt 
entlassene und ehemalige Gefangene untergebracht und betreut werden können (Über-
gangseinrichtungen). 
(4) Die Jugendämter, und nach Einwilligung der Gefangenen auch die Personensorgeberechtig-
ten, werden in die Planung und Gestaltung des Vollzuges in angemessener Weise einbezogen. 
 
 

Planung des Vollzuges 
 
§ 8 
Aufnahmeverfahren 
(1) Mit den Gefangenen wird binnen 48 Stunden nach der Aufnahme ein Gespräch geführt, in 
dem in einer ihnen verständlichen Sprache ihre gegenwärtige Lebenssituation erörtert wird und 
sie über ihre Rechte und Pflichten informiert werden. Ihnen sind der Text dieses Gesetzes sowie 
auf Verlangen die von ihm in Bezug genommenen Gesetze, die zur Ausführung erlassenen 
Verwaltungsvorschriften und der Text der Hausordnung zugänglich zu machen und schriftlich in 
einer ihnen verständlichen Sprache zu erläutern. Bei dem Aufnahmegespräch dürfen andere 
Gefangene nicht zugegen sein. 
(2) Die Gefangenen werden alsbald ärztlich untersucht und der Anstaltsleitung vorgestellt. 
(3) Das für die Mitwirkung in dem Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz zuständige Ju-
gendamt, und nach Einwilligung der Gefangenen auch die Personensorgeberechtigten, werden 
von der Aufnahme unverzüglich unterrichtet. 
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§ 9 
Feststellung des Förderbedarfs, Soziale Hilfen 
(1) Möglichst zeitnah nach dem Aufnahmeverfahren wird den Gefangenen das Ziel des Jugend-
strafvollzuges sowie die vorhandenen Unterrichts-, Bildungs-, Ausbildungs- und Freizeitangebo-
te erläutert. 
(2) Den Gefangenen wird geholfen, ihre persönlichen Schwierigkeiten zu lösen. Hierdurch sollen 
sie in die Lage versetzt werden, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu regeln, insbe-
sondere den durch die Straftat verursachten materiellen und immateriellen Schaden wieder gut-
zumachen und eine Schuldenregulierung herbeizuführen. Bei der Aufnahme wird den Gefangen 
auch geholfen, die notwendigen Maßnahmen für hilfsbedürftige Angehörige zu veranlassen und 
ihre Habe außerhalb der Anstalt sicherzustellen. Die Gefangenen sind über die Aufrechterhal-
tung ihrer Sozialversicherung zu beraten. 
(3) Der Förderbedarf der Gefangenen wird ermittelt. Die Feststellungen erstrecken sich auf 
die Persönlichkeit, die Lebensverhältnisse, die Ursachen und Umstände der Straftat sowie 
alle sonstigen Umstände, deren Kenntnis notwendig erscheint, um den Vollzug zielgerichtet 
zu gestalten und die Eingliederung nach der Entlassung zu unterstützen. 
(4) Die Planung der Vollzugsgestaltung wird mit den Gefangenen erörtert. Bei der Feststellung 
des Förderbedarfs werden die Anregungen und Vorschläge der Gefangenen einbezogen. 
 
§ 10 
Förderplan 
(1) Die Gefangenen haben Anspruch auf einen verbindlichen Förderplan. Auf der Grundlage des 
festgestellten Förderbedarfs wird unverzüglich, in jedem Fall innerhalb der ersten vier Wochen 
nach der Aufnahme, ein verbindlicher Förderplan erstellt. Die Entlassungsvorbereitung ist we-
sentlicher Bestandteil der Förderplanung. 
(2) Bei der Auswahl der Fördermaßnahmen sind die Wünsche und Vorstellungen der Gefange-
nen zu berücksichtigen. Fördervereinbarungen werden angestrebt. Der Förderplan wird in re-
gelmäßigen Abständen auf seine Umsetzung überprüft, mit den Gefangenen erörtert und fortge-
schrieben. Bei der Fortschreibung sind die Entwicklung der Gefangenen und Erkenntnisse über 
Umstände im Sinne des § 9 Abs. 3 Satz 2 zu berücksichtigen. 
(3) Der Förderplan enthält - je nach Stand des Vollzuges - Angaben insbesondere über folgende 
Planungsgrundlagen und Fördermaßnahmen: 
1. Darstellung und Erläuterung der Akten, Gutachten und Tests, auf deren Grundlage die Ent-
wicklung des straffälligen Verhaltens beurteilt wurde, 
2. Ziele, Inhalte und Methoden der Förderung, 
3. Art der Unterbringung im Vollzug, insbesondere die Zuordnung zu einer Wohngruppe 
oder Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrichtung, 
4. Art und Umfang der Teilnahme an schulischen, berufsorientierenden, -qualifizierenden 
oder arbeitstherapeutischen Maßnahmen oder Zuweisung von Arbeit, 
5. Art und Umfang der Teilnahme an therapeutischer Behandlung oder anderen Hilfs- oder 
Fördermaßnahmen, 
6. Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge, 
7. Art und Umfang der Teilnahme an Freizeitangeboten unter besonderer Berücksichtigung 
des Sports, 
8. Eignung für sowie Planung von Lockerungen des Vollzuges und Urlaub, 
9. Gestaltung der Außenkontakte und Art und Umfang der Fördermaßnahmen insbesondere bei 
heimatferner Unterbringung, 
10. Mitwirkung an der Alltagsgestaltung und Selbstverwaltung in der Jugendstrafanstalt, 
11. Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich von Tatfolgen, 
12. Schuldenregulierung, 
13. Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung, insbesondere die Fortsetzung oder Aufnahme 
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einer beruflichen oder schulischen Ausbildung oder einer beruflichen Tätigkeit nach der Entlas-
sung sowie weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Lebensführung, 
14. Bestimmung der für die Koordination der Entlassungsplanung verantwortlichen Person, 
15. Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen bei fehlendem oder unzureichendem Angebot 
insbesondere in den unter Nummer 4 und 5 genannten Förderbereichen, 
16. Fristen zur Überprüfung und Fortschreibung des Förderplans. 
(4) Die Personensorgeberechtigten erhalten bei Zustimmung der Gefangenen Gelegenheit, An-
regungen und Vorschläge in den Förderplan einzubringen. Diese sollen, soweit mit dem Voll-
zugsziel und der Gestaltung des Vollzugs vereinbar, berücksichtigt werden. 
(5) Der Förderplan und seine Fortschreibungen werden in jedem Fall der Vollstreckungsleitung 
bekannt gegeben. Mit Einwilligung der Gefangenen werden sie auch den Personensorgeberech-
tigten bekannt gegeben und erörtert. 
 
§ 11 
Verlegung und Überstellung 
(1) Die Gefangenen können mit ihrer Zustimmung abweichend vom Vollstreckungsplan in eine 
Jugendstrafanstalt eines angrenzenden Bundeslandes verlegt werden, wenn das Erreichen des 
Vollzugszieles oder die Eingliederung nach der Entlassung hierdurch gefördert wird. Eine Verle-
gung ist weiterhin zulässig, wenn eine erhebliche Störung der Ordnung der Jugendstrafanstalt 
auf andere Weise nicht vermieden werden kann oder andere zwingende Gründe eine Verlegung 
erforderlich machen. Die Verlegung aus zwingendem Grund ist den Gefangenen zu erläutern 
und zu begründen. Die Gefangenen sind rechtzeitig vor der Verlegung zu benachrichtigen. 
(2) Mit Einwilligung der Gefangenen werden die Personensorgeberechtigten, in jedem Fall die 
Jugendämter und etwaige Verteidiger von Verlegungen der Gefangenen unverzüglich unterrich-
tet. 
 
§ 12 
Sozialtherapie 
(1) Geeignete und hierzu motivierte Gefangene werden mit ihrer Zustimmung in eine sozialthe-
rapeutische Einrichtung des Jugendstrafvollzuges verlegt, wenn die Wiederholung einer Straftat 
nach den §§ 174 bis 180 oder § 182 des Strafgesetzbuches oder einer anderen schweren Straf-
tat mit erheblichen Folgen für das Opfer aufgrund einer Störung ihrer sozialen und persönlichen 
Entwicklung zu befürchten ist, außer wenn der Zweck der Behandlung aus Gründen, die in der 
Person der Gefangenen liegen, nicht erreicht werden kann.  
(2) Geeignete und hierzu motivierte Gefangene, können mit ihrer Zustimmung oder auf ihren 
Wunsch in eine sozialtherapeutische Einrichtung des Jugendstrafvollzuges verlegt werden, 
wenn die besonderen therapeutischen Mittel und sozialen Hilfen der Einrichtung zur Erreichung 
des Vollzugszieles angezeigt sind. 
(3) Gefangene, die sich geweigert haben, ihre Zustimmung zur Verlegung in eine Sozialthera-
peutische Einrichtung des Jugendstrafvollzugs zu erteilen, können nach sechs Monaten einen 
entsprechenden Antrag auf Verlegung stellen. 
(4) Die Gefangenen werden zurückverlegt, wenn der Zweck der Behandlung aus Gründen, 
die in der Person der Gefangenen liegen, nicht erreicht werden kann.  
(5) Die Entscheidung über eine Maßnahme nach den Absätzen 1, 2, 3 oder 4 obliegt einem aus 
anstaltsinternen sowie externen Fachleuten bestehenden Gremium und ist für die Maßnahmen 
nach den Absätzen 1, 2 und 3 spätestens sechs Monate nach der Aufnahme des Gefangenen 
zu treffen. Die Entscheidung darüber, in welcher sozialtherapeutischen Einrichtung weibliche 
Gefangene untergebracht werden, obliegt diesem Gremium nach eingehender Begutachtung 
des Einzelfalls. 
(6) Für die Unterbringung der Gefangenen in sozialtherapeutischen Einrichtungen des Jugend-
strafvollzuges können Vollzugsgemeinschaften mit den angrenzenden Bundesländern gebildet 
werden. Die Unterbringung hat möglichst wohnortnah zu erfolgen. 
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§ 13 
Offener und geschlossener Vollzug 
(1) Die Gefangenen werden im offenen Vollzug untergebracht. 
(2) Eine Unterbringung im geschlossenen Vollzug ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn Tatsa-
chen vorliegen, die ernsthaft befürchten lassen, dass sich die Gefangenen dem Vollzug der Ju-
gendstrafe entziehen oder die Möglichkeiten des offenen Vollzugs zur Begehung von Straftaten 
missbrauchen werden.  
(3) Ausnahmsweise kommt eine Unterbringung im geschlossenen Vollzug in Frage, wenn die 
Gefangenen dies wünschen und dafür zwingende Gründe vorliegen. 
 
§ 14 
Lockerungen des Vollzuges 
(1) Zur Durchführung von Fördermaßnahmen auch außerhalb der Anstalt sind Vollzugslocke-
rungen zu gewähren. 
(2) Als Lockerungen des Vollzuges können insbesondere gewährt werden: 
1. regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Jugendstrafanstalt unter Aufsicht (Außenbeschäfti-
gung) oder ohne Aufsicht von Vollzugsbediensteten (Freigang), 
2. Verlassen der Jugendstrafanstalt für eine bestimmte Tageszeit unter Aufsicht (Ausführung) 
oder ohne Aufsicht von Vollzugsbediensteten (Ausgang), gegebenenfalls jedoch in 
Begleitung einer Bezugsperson (Ausgang in Begleitung), 
3. Unterbringung in einer besonderen Erziehungseinrichtung oder in Übergangseinrichtungen 
freier Träger. 
(3) Lockerungen sind nur zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die ernsthaft befürchten las-
sen, dass sich die Gefangenen dem Vollzug der Jugendstrafe entziehen oder die Lockerungen 
des Vollzugs zur Begehung von Straftaten missbrauchen werden. 
 
§ 15 
Urlaub aus dem Vollzug 
(1) Zur Förderung der Wiedereingliederung in das Leben in Freiheit, insbesondere zur Aufrecht-
erhaltung sozialer Bindungen, ist nach Maßgabe des Förderplans Urlaub bis zu 24 Tagen in 
einem Vollstreckungsjahr zu gewähren. 
(2) § 14 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(3) Durch Urlaub wird die Vollstreckung der Jugendstrafe nicht unterbrochen. 
 
§ 16 
Weisungen für Lockerungen und Urlaub, Widerruf und Rücknahme 
(1) Für Lockerungen und Urlaub können aus wichtigem Grund Weisungen erteilt werden. 
(2) Lockerungen und Urlaub können bei Vorliegen zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte 
widerrufen werden, wenn 
1. die Maßnahmen auf Grund nachträglich eingetretener Umstände oder nachträglichem Be-
kannt werden solcher Umstände hätten versagt werden können, 
2. die Maßnahmen missbraucht oder 
3. die Weisungen nicht befolgt werden. 
(3) Lockerungen und Urlaub können mit Wirkung für die Zukunft zurückgenommen werden, 
wenn die Voraussetzungen für ihre Bewilligung nicht vorgelegen haben. 
 
§ 17 
Verlassen der Jugendstrafanstalt aus wichtigem Anlass 
(1) Aus wichtigem Anlass oder zur Teilnahme an einem gerichtlichen Termin ist Ausgang 
oder bis zu sieben Tage Urlaub zu gewähren.  
(2) Der Urlaub nach Absatz 1 wird nicht auf den Urlaub nach § 15 Abs. 1 angerechnet. § 14 
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Abs. 3, § 15 Abs. 3 und § 16 gelten entsprechend. 
(3) Kann Ausgang oder Urlaub aus den in § 14 Abs. 3 genannten Gründen nicht gewährt 
werden, können die Gefangenen mit ihrer Zustimmung ausgeführt werden, sofern nicht wegen 
Entweichungs- oder Missbrauchsgefahr überwiegende Gründe entgegenstehen. 
(4) Auf Ersuchen eines Gerichts erfolgt eine Vorführung, sofern ein Vorführbefehl vorliegt. 
Die Vollzugsbehörde unterrichtet das Gericht über das Veranlasste. 
 
§ 18 
Entlassung 
(1) Vor der Entlassung arbeiten die Jugendstrafanstalten frühzeitig, spätestens sechs Monate 
vor ihrem voraussichtlichen Zeitpunkt, mit außerhalb tätigen Behörden, freien Trägern und 
Institutionen zusammen, um zu erreichen, dass die Gefangenen über eine geeignete Unterbrin-
gung und eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle verfügen. Die Bewährungshilfe und die Jugend-
ämter, mit Einwilligung der Gefangenen auch die Personensorgeberechtigten, werden rechtzei-
tig unterrichtet. 
(2) Zur Vorbereitung der Entlassung ist der Vollzug zu lockern (§ 14). 
(3) Die Gefangenen werden in den offenen Vollzug (§ 13) oder in Übergangseinrichtungen 
freier Träger (§ 14 Abs. 2 Nr. 3) verlegt, wenn dies der Vorbereitung der Entlassung dient. § 13 
Abs. 3 gilt entsprechend. Sollten die Gefangenen aus wichtigem Grund im geschlossenen Voll-
zug verbleiben, ist dies eingehend zu begründen. 
(4) Zur Vorbereitung der Entlassung erhalten die Gefangenen zum Zweck der Teilnahme an 
gezielten Wiedereingliederungsmaßnahmen bis zu sieben Tagen Sonderurlaub. Diejenigen, die 
zum Freigang zugelassen sind, können innerhalb von neun Monaten vor der Entlassung Son-
derurlaub bis zu sechs Tagen im Monat erhalten. § 14 Abs. 3, § 15 Abs. 3 sowie § 16 gelten 
entsprechend. 
(5) Darüber hinaus können die Gefangenen mit Zustimmung der Vollstreckungsleitung aus 
den in Absatz 4 genannten Gründen bis zu vier Monate beurlaubt werden. Hierfür können 
Weisungen nach § 16 Abs. 1 erteilt werden. § 14 Abs. 3, § 15 Abs. 3, § 16 Abs. 2 und 3 gelten 
entsprechend. 
 
§ 19 
Entlassungszeitpunkt 
(1) Die Gefangenen sind am letzten Tag jeweiligen Strafzeit möglichst frühzeitig, jedenfalls noch 
am Vormittag, zu entlassen.  
(2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, den 
ersten Werktag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember bis zum 2. Janu-
ar, so sind die Gefangenen an dem diesem Tag oder Zeitraum vorhergehenden Werktag zu ent-
lassen, wenn fürsorgliche Gründe nicht entgegenstehen und die Gefangenen einverstanden 
sind.  
(3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu zwei Tagen vorverlegt werden, wenn dringende Grün-
de dafür vorliegen, dass die Gefangenen zu ihrer Eingliederung hierauf angewiesen sind. 
 
§ 20 
Hilfe zur Entlassung 
Um die Entlassung vorzubereiten, sind die Gefangenen bei der Ordnung ihrer persönlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten zu beraten. Die Beratung erstreckt sich auch auf 
die Benennung der für Sozialleistung zuständigen Stellen. Den Gefangenen ist zu helfen, Arbeit, 
Unterkunft und persönlichen Beistand für die Zeit nach der Entlassung zu finden. Gegebenen-
falls ist unverzüglich Kontakt mit dem Bewährungshelfer oder der Führungsaufsichtsstelle auf-
zunehmen. 
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§ 21  
Entlassungsbeihilfe 
(1) Die Gefangenen erhalten, soweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen, von der Anstalt eine 
Beihilfe zu den Reisekosten sowie eine Überbrückungshilfe und erforderlichenfalls ausreichende 
Kleidung.  
(2) Bei der Bemessung der Höhe der Überbrückungshilfe sind die Dauer des Freiheitsentzuges, 
der persönliche Arbeitseinsatz der Gefangenen und die Wirtschaftlichkeit ihrer Verfügungen ü-
ber Eigengeld und Hausgeld während der Strafzeit zu berücksichtigen. Die Vollzugsbehörde 
kann das Überbrückungsgeld auch ganz oder zum Teil dem Bewährungshelfer oder einer mit 
der Entlassungsbetreuung befassten Stelle überweisen, die darüber entscheidet, wie das Geld 
innerhalb der ersten vier Wochen nach der Entlassung an die Gefangenen ausgezahlt wird. Die 
Empfänger der Gelder sind verpflichtet, dieses von ihrem Vermögen gesondert zu halten. Die 
Überbrückungshilfe kann ganz oder teilweise auch dem Unterhaltsberechtigten überwiesen wer-
den.  
(3) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und die ausgezahlte Reisebeihilfe sind un-
pfändbar. Auch der Anspruch auf Auszahlung der Überbrückungshilfe ist unpfändbar. Bargeld 
der entlassenen Gefangenen, an den wegen der vorstehend unpfändbaren Ansprüche Geld 
ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer von vier Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfän-
dung nicht unterworfen, als es dem Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung bis zum 
Ablauf der vier Wochen entspricht. 
 
§ 22 
Unterbringung 
(1) Die Gefangenen sind regelmäßig in kleinen Wohngruppen bis zu 8 Personen unterzubringen. 
Die Unterbringung ist differenziert nach Alter, Strafzeit und Straftaten vorzunehmen. In einer 
Wohngruppe soll ein geeigneter älterer Gefangener oder eine geeignete ältere Gefangene aus 
der Jugendstrafanstalt untergebracht werden, falls dies im Einzelfall zur Stabilisierung der Grup-
pe erforderlich ist. 
(2) Ausbildung, Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäftigung, Teilnahme an Fördermaßnahmen 
oder sonstige Beschäftigung während der Arbeitszeit findet in Gemeinschaft statt. Auch während 
der Freizeit können die Gefangenen sich in der Gemeinschaft mit anderen aufhalten.  
(3) Die gemeinschaftliche Unterbringung während der Arbeitszeit und Freizeit kann einge-
schränkt werden,  
1. wenn ein schädlicher Einfluss auf andere Gefangene zu befürchten ist,  
2. wenn es für die Sicherheit und Ordnung in der Anstalt unerlässlich ist oder 
3. wenn die Gefangene oder der Gefangene zustimmt. 
(4) Weibliche Gefangene werden getrennt von männlichen Gefangenen in Wohngruppen 
untergebracht. Gemeinsame Förderangebote, insbesondere eine gemeinsame Schul- und 
Berufsausbildung sind zulässig. 
(5) Während der Ruhezeit werden die Gefangenen allein in ihrem Haftraum untergebracht. 
Eine gemeinsame Unterbringung von hilfsbedürftigen Gefangenen mit anderen ist mit Zustim-
mung der beteiligten Gefangenen zulässig. Bei einer Gefahr für Leben oder Gesundheit 
von Gefangenen ist die Zustimmung der gefährdeten Gefangenen nicht erforderlich. Die Rege-
lung in § 81 Abs. 8 bleibt hiervon unberührt. 
(6) Die Gefangenen dürfen ihre Hafträume in angemessenem Umfang mit eigenen Sachen 
ausstatten. Vorkehrungen und Gegenstände, die geeignet sind, das Erreichen des Vollzugsziels, 
die Sicherheit oder die Ordnung der Anstalt in erheblichem Umfang zu gefährden, können aus-
geschlossen werden. Die Maßnahme ist den Gefangenen zu erläutern und zu begründen. 
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§ 23 
Kleidung 
(1) Die Gefangenen tragen eigene Kleidung, für deren Reinigung, Instandsetzung und regelmä-
ßigen Wechsel sie selbst zu sorgen haben. Während der Arbeit wird eine von der Jugendstraf-
anstalt gestellte Arbeits- oder Arbeitsschutzkleidung getragen, welche die Gefangenen nicht als 
solche kennzeichnet. 
(2) Bei Bedarf wird Anstaltskleidung ausgehändigt. 
 
 

Verkehr mit der Außenwelt, Besuche und Schriftwechsel 
 
§ 24 
Verkehr mit der Außenwelt 
Die Gefangenen haben das Recht, mit Personen außerhalb der Jugendstrafanstalt im Rahmen 
dieser Vorschriften zu verkehren. Der Verkehr mit Personen, von denen ein günstiger Einfluss 
erwartet werden kann, wird gefördert. 
 
§ 25 
Besuch 
(1) Die Gesamtdauer des Besuchs beträgt mindestens acht Stunden im Monat. Für Kinder der  
Gefangenen werden Langzeitbesuche vorgesehen, wenn dies nach Auffassung des Jugendam-
tes dem Kindeswohl entspricht. Langzeitbesuche sind auch für Ehegatten und Lebenspartner 
der Gefangenen vorzusehen.  
(2) Der Anstaltsleiter kann Besuche untersagen,  
a) wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erheblich gefährdet würde,  
b) wenn bei Besuchern, die nicht Angehörige der Gefangenen im Sinne des Strafgesetzbuches 
sind (§ 11 Absatz 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch), zu befürchten ist, dass sie einen schädlichen Ein-
fluss auf den Gefangenen haben oder seine Eingliederung erheblich behindern würden,  
c) wenn bei minderjährigen Gefangenen Personensorgeberechtigte aus nachvollziehbaren 
Gründen mit dem Besuch nicht einverstanden sind. 
(3) Aus Gründen der Sicherheit kann ein Besuch davon abhängig gemacht werden, dass sich 
der Besucher durchsuchen lässt.  
(4) Besuche und die Unterhaltung dürfen nicht überwacht werden, es sei denn, es liegen im Ein-
zelfall Erkenntnisse dafür vor, dass es aus Gründen der Sicherheit oder einer schweren Beein-
trächtigung der Ordnung der Anstalt dieser Maßnahme bedarf. Ein Besuch darf nur aus vorge-
nannten Gründen abgebrochen werden. Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis 
übergeben werden. 
 
§ 26 
Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten, Notaren, Beiständen und Abgeordneten 
(1) Besuche von Verteidigern sowie Rechtsanwälten und Notaren in einer den Gefangenen 
betreffenden Rechtssache sind zu gestatten. Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht.  
Eine inhaltliche Überprüfung der vom Verteidiger mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Un-
terlagen ist nicht zulässig. § 28 Absatz 1 Sätze 2 und 3 bleiben unberührt. 
(2) Die beim Besuch des Verteidigers übergebenen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen so-
wie die beim Besuch eines Rechtsanwalts oder Notars zur Erledigung einer den Gefangenen 
betreffenden Rechtssache übergebenen Schriftstücke und sonstigen Unterlagen können auch 
ohne Erlaubnis übergeben werden. § 28 Absatz 1 Sätze 2 und 3 bleiben unberührt. 
(3) Auf Besuche von Beiständen nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes und Abgeordneten fin-
det Absatz 1 entsprechende Anwendung. Absatz 1 Satz 1 und § 25 Absatz 3 gelten entspre-
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chend auch für Angehörige der Gerichtshilfe, der Führungsaufsichtsstellen und der Bewäh-
rungshilfe. Besuche der in den Sätzen 1 und 2 genannten Personen werden nicht überwacht. 
 
§ 27 
Recht auf Schriftwechsel  
Die Gefangenen haben das Recht, unbeschränkt Schreiben abzusenden und zu empfangen. 
Der Anstaltsleiter darf den Schriftwechsel mit bestimmten Personen nur untersagen, wenn  
1. die Sicherheit der Anstalt oder die Ordnung derselben schwerwiegend gefährdet würde oder,  
2. bei Personen, die nicht Angehörige der Gefangenen im Sinne des Strafgesetzbuches (§ 11 
Absatz 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch) sind, wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel 
einen schädlichen Einfluss auf den Gefangenen haben oder seine Eingliederung erheblich be-
hindern würde.  
 
§ 28 
Überwachung des Schriftwechsels  
(1) Der Schriftwechsel der Gefangenen mit ihren Verteidigerinnen und Verteidigern sowie Bei-
ständen nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes und Beiräten nach § 79 wird nicht überwacht. 
Liegt dem Vollzug der Jugendstrafe eine Straftat nach § 129a (Bildung terroristischer Vereini-
gungen), auch in Verbindung mit § 129b (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Aus-
land) des Strafgesetzbuches zugrunde, gelten § 148 Absatz 2 (Beschränkung des freien Ver-
kehrs mit dem Beschuldigten) und § 148a (Verteidigerpostkontrolle durch einen Überwachungs-
richter) der Strafprozessordnung entsprechend.  
(2) Dies gilt nicht, wenn die Gefangenen sich in einer Einrichtung des offenen Vollzuges befin-
den oder wenn ihnen Lockerungen des Vollzuges nach § 14 oder Urlaub nach § 15 gewährt 
worden sind und ein Grund, der die Anstaltsleitung nach § 16 Abs. 2 und 3 zum Widerruf oder 
zur Rücknahme von Lockerungen und Urlaub ermächtigt, nicht vorliegt. Absatz 1 Satz 2 gilt 
auch, wenn die Jugendstrafe wegen einer Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit 129b 
Absatz 1 des Strafgesetzbuches erst im Anschluss an den Vollzug einer Jugendstrafe, der eine 
andere Verurteilung zugrunde liegt, zu vollstrecken ist.  
(3) Nicht überwacht werden ferner Schreiben der Gefangenen an Volksvertretungen des Bundes 
und der Länder sowie an deren Mitglieder, soweit die Schreiben an die Anschriften dieser Volks-
vertretungen gerichtet sind und den Absender zutreffend angeben. Entsprechendes gilt für 
Schreiben an das Europäische Parlament und dessen Mitglieder, den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte, die Europäische Kommission für Menschenrechte, den Europäischen Aus-
schuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe und die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Schreiben der in den Sät-
zen 1 und 2 genannten Stellen, die an den Gefangenen gerichtet sind, werden nicht überwacht, 
sofern die Identität des Absenders zweifelsfrei feststeht.  
(4) Der übrige Schriftwechsel darf nur unter den Voraussetzungen des § 27 Satz 2 überwacht 
werden.  
 
§ 29 
Anhalten von Schreiben  
(1) Schreiben dürfen nur angehalten werden, wenn  
1. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen 
würde,  
2. sie die Eingliederung von anderen Gefangenen nach deren Entlassung erheblich gefährden 
würden,  
3. sie in Geheimschrift oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst sind 
oder  
4. durch ihre Weitergabe erhebliche Nachteile für die Gefangenen oder Dritte zu befürchten 
sind.  
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(2) Den Gefangenen ist das Anhalten zu begründen. Die Absender sind unverzüglich zu unter-
richten. Angehaltene Schreiben werden an den Absender zurückgegeben oder, sofern dies un-
möglich oder aus besonderen Gründen untunlich ist, behördlich verwahrt. 
(3) Schreiben, deren Überwachung nach § 28 Absätze 1 bis 3 ausgeschlossen sind, dürfen nicht 
angehalten werden. 
 
§ 30 
Ferngespräche und Telegramme 
(1) Den Gefangenen ist grundsätzlich zu gestatten, Ferngespräche zu führen oder Telegramme 
aufzugeben.  
(2) Auf Ferngespräche finden die Vorschriften über den Besuch entsprechende Anwendung. Ist 
die Überwachung der fernmündlichen Unterhaltung unerlässlich, ist die beabsichtigte Überwa-
chung dem Gesprächspartner der Gefangenen unmittelbar nach Herstellung der Verbindung 
durch die Vollzugsbehörde oder den Gefangenen mitzuteilen. Die Gefangenen sind rechtzeitig 
vor Beginn der fernmündlichen Unterhaltung über die beabsichtigte Überwachung und die Mittei-
lungspflicht nach Satz 3 zu unterrichten. 
(3) Auf Telegramme finden die Vorschriften über den Schriftwechsel entsprechende Anwen-
dung.  
 
§ 31 
Pakete 
(1) Die Gefangenen dürfen grundsätzlich Pakete empfangen. Gegenstände, welche die Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt gefährden, können ausgeschlossen werden. 
(2) Pakete sind in Gegenwart der Gefangenen zu öffnen. Ausgeschlossene Gegenstände 
können zu seiner Habe genommen oder dem Absender zurückgesandt werden. Nicht ausge-
händigte Gegenstände, durch die bei der Versendung oder Aufbewahrung Personen verletzt 
oder Sachschäden verursacht werden können, dürfen vernichtet werden. Die hiernach getroffe-
nen Maßnahmen müssen den Gefangenen begründet werden. 
(3) Den Gefangenen ist grundsätzlich zu gestatten, Pakete zu versenden. Die Vollzugsbehörde 
kann ihren Inhalt aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt überprüfen. 
 
 

Aus- und Weiterbildung, Arbeit; Anerkennung und Gelder 
 
§ 32 
Schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Arbeit 
(1) Die Gefangenen sind während der Arbeitszeit vorrangig zur Teilnahme an schulischen 
und beruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnamen oder anderen Maßnahmen 
zur Förderung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung verpflichtet; im Übri-
gen zu Arbeit, arbeitstherapeutischer oder sonstiger Beschäftigung, wenn sie dazu in der Lage 
sind. Die Gefangenen können außerdem jährlich bis zu drei Monate zu Hilfstätigkeiten in der 
Jugendstrafanstalt verpflichtet werden, mit ihrer Zustimmung auch darüber hinaus. Bei der Zu-
weisung einer Bildungsmaßnahme oder Arbeit sind die jeweiligen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Neigungen zu berücksichtigen. Die gesetzlichen Beschäftigungsverbote zum Schutz erwerbstä-
tiger Mütter finden Anwendung. 
(2) Die Beteiligung der Gefangenen an den für sie geeigneten Bildungs- und Arbeitsangeboten 
soll primär über ein Belohnungssystem erreicht werden. Ihre Nichtbefolgung soll als Nachteil im 
Belohnungssystem Berücksichtigung finden. 
(3) Die in den Einrichtungen des Vollzuges Ausgebildeten werden zu den Abschlussprüfungen 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung zugelassen, wenn durch 
eine Bescheinigung der Jugendstrafanstalt nachgewiesen wird, dass die Zulassung zur Prüfung 
gerechtfertigt ist. Aus dem Zeugnis über eine Bildungsmaßnahme darf die Inhaftierung 
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nicht erkennbar sein.  
(4) Den Gefangenen ist zu gestatten, einer Arbeit, Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung 
oder Umschulung auf der Grundlage eines freien Beschäftigungsverhältnisses außerhalb der 
Jugendstrafanstalt nachzugehen oder sich innerhalb oder außerhalb des Vollzuges selbst zu 
beschäftigen, wenn sie hierfür geeignet sind. § 14 Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 sowie § 16 blei-
ben unberührt. Die Jugendstrafanstalt kann verlangen, dass ihr das Entgelt zur Gutschrift für 
den Gefangenen überwiesen wird. 
(5) Kann einem arbeitsfähigen Gefangenen keine wirtschaftlich ergiebige Arbeit oder die Teil-
nahme an einer Berufsausbildung, beruflicher Weiterbildung und Umschulung zugewiesen wer-
den, wird ihm eine angemessene Beschäftigung zugeteilt.  
 
§ 33 
Freistellung von einer zugewiesenen Tätigkeit 
(1) Haben die Gefangenen ein Jahr lang eine zugewiesene Tätigkeit nach § 32 ausgeübt, kön-
nen sie beanspruchen, achtzehn Werktage von der Arbeitspflicht freigestellt zu werden. Zeiten, 
in denen die Gefangenen infolge Krankheit an ihrer Arbeitsleistung verhindert waren, werden auf 
das Jahr bis zu sechs Wochen jährlich angerechnet. 
(2) Auf die Zeit der Freistellung wird Urlaub aus der Haft angerechnet, soweit er in die Arbeits-
zeit fällt und nicht wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung oder des Todes eines Angehöri-
gen erteilt worden ist. 
(3) Die Gefangenen erhalten für die Zeit der Freistellung ihre zuletzt gezahlten Bezüge weiter. 
(4) Urlaubsregelungen der Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Strafvollzuges bleiben 
unberührt. 
 
§ 34 
Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen und Unterbringung in der 
Jugendstrafanstalt auf freiwilliger Grundlage 
(1) Nach der Entlassung aus der Jugendstrafanstalt kann den Gefangenen gestattet werden, 
eine in der Jugendstrafanstalt begonnene Ausbildungs- oder Behandlungsmaßnahme abzu-
schließen. Hierfür oder aus fürsorgerischen Gründen können sie in Einzelfällen höchstens drei 
Monate über den Entlassungszeitpunkt hinaus in der Jugendstrafanstalt verbleiben, sofern es 
die Belegungssituation zulässt. Der Antrag und die Gestattung sind jederzeit widerruflich. 
(2) Absatz 1 gilt auch, wenn eine Wiederaufnahme nach Entlassung vorübergehend gerechtfer-
tigt erscheint, um das Erreichen des Vollzugszieles nicht zu gefährden.  
 
§ 35 
Ausbildungsbeihilfe 
(1) Gefangene, die während der Arbeitszeit ganz oder teilweise an einer schulischen oder beruf-
lichen Orientierungs-, Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme oder speziellen Maßnahmen zur 
Förderung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung teilnehmen, erhalten 
hierfür eine Ausbildungsbeihilfe, soweit kein Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt be-
steht, die freien Personen aus solchem Anlass zustehen. Der Nachrang der Sozialhilfe nach § 2 
Absatz 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 
(2) Die Ausbildungsbeihilfe wird den Gefangenen schriftlich bekannt gegeben. 
 
§ 36 
Arbeitsentgelt; Freistellung von der Arbeit; Ermächtigung 
(1) Wer eine zugewiesene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung oder eine 
Hilfstätigkeit nach § 32 Absatz 1 Satz 2 ausübt, erhält Arbeitsentgelt und Freistellung von der 
Arbeit.  
(2) Der Bemessung des Arbeitsentgelts sind 9 vom Hundert der Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch zu Grunde zu legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der 
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zweihundertfünfzigste Teil der Eckvergütung; das Arbeitsentgelt kann nach einem Stundensatz 
bemessen werden. 
(3) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Gefangenen und der Art der Arbeit gestuft wer-
den. 75 vom Hundert der Eckvergütung dürfen nur dann unterschritten werden, wenn die Ar-
beitsleistungen der Gefangenen den Mindestanforderungen nicht genügen. 
(4) Das Arbeitsentgelt wird den Gefangenen schriftlich bekannt gegeben. 
(5) Haben die Gefangenen zwei Monate lang zusammenhängend eine zugewiesene Tätigkeit 
nach § 32 oder eine Hilfstätigkeit nach § 32 Absatz 1 Satz 2 ausgeübt, so werden sie auf ihren 
Antrag hin einen Werktag von der Arbeit freigestellt. Die Regelung des § 33 (Freistellung von der 
Arbeitspflicht) bleibt unberührt. Durch Zeiten, in denen die Gefangenen ohne ihr Verschulden 
durch Krankheit, Ausführung, Ausgang, Urlaub aus der Haft, Freistellung von der Arbeitspflicht 
oder sonstige nicht von ihnen zu vertretende Gründe an der Arbeitsleistung gehindert ist, wird 
die Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungszeiträume von weniger als zwei Monaten bleiben 
unberücksichtigt. 
(6) Die Gefangenen können beantragen, dass die Freistellung nach Absatz 5 in Form von Ur-
laub aus der Haft gewährt wird (Arbeitsurlaub). Die §§ 14 Absatz 3, 15 Absatz 3 und 16 gelten 
entsprechend. 
(7) Die Gefangenen erhalten für die Zeit der Freistellung ihre zuletzt gezahlten Bezüge weiter. 
(8) Stellen die Gefangenen keinen Antrag nach Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 oder kann 
die Freistellung nach Maßgabe der Regelung des Absatzes 6 Satz 2 nicht gewährt werden, so 
wird die Freistellung nach Absatz 5 Satz 1 von der Anstalt auf den Entlassungszeitpunkt der 
Gefangenen angerechnet. 
(9) Eine Anrechnung nach Absatz 8 ist ausgeschlossen, 
1. soweit eine Sicherungsverwahrung verbüßt wird und ein Entlassungszeitpunkt noch nicht be-
stimmt ist, 
2. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe oder einer Siche-
rungsverwahrung zur Bewährung, soweit wegen des von der Entscheidung des Gerichts bis zur 
Entlassung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr möglich ist, 
3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung des 
Restes einer Freiheitsstrafe oder einer Sicherungsverwahrung zur Bewährung die Lebensver-
hältnisse der Gefangenen oder die Wirkungen, die von der Aussetzung für sie zu erwarten sind, 
die Vollstreckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern, 
4. wenn nach § 456a Absatz 1 der Strafprozessordnung von der Vollstreckung abgesehen wird, 
5. wenn die Gefangenen im Gnadenwege aus der Haft entlassen werden. 
(10) Soweit eine Anrechnung nach Absatz 9 ausgeschlossen ist, erhalten die Gefangenen bei 
ihrer Entlassung für ihre Tätigkeit nach Absatz 2 als Ausgleichsentschädigung zusätzlich 15 vom 
Hundert des ihnen nach den Absätzen 2 und 3 gewährten Entgelts oder der ihnen nach § 35 
gewährten Ausbildungsbeihilfe. Der Anspruch entsteht erst mit der Entlassung; vor der Entlas-
sung ist der Anspruch nicht verzinslich, nicht abtretbar und nicht vererblich. Gefangenen, bei 
denen eine Anrechnung nach Absatz 9 Nr. 1 ausgeschlossen ist, wird die Ausgleichszahlung 
bereits nach Verbüßung von jeweils zehn Jahren der lebenslangen Freiheitsstrafe oder Siche-
rungsverwahrung zum Eigengeld (§ 40) gutgeschrieben, soweit sie nicht vor diesem Zeitpunkt 
entlassen werden; § 57 Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. 
(11) Der Senat wird ermächtigt, zur Durchführung der §§ 35 und 36 eine Rechtsverordnung über 
die Vergütungsstufen zu erlassen. 
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§ 37 
Taschengeld; Hausgeld 
(1) Erhalten Gefangene ohne ihr Verschulden weder Arbeitsentgelt noch Ausbildungsbeihilfe, 
wird ihnen ein angemessenes Taschengeld gewährt, falls sie bedürftig sind. 
(2) Die Gefangenen dürfen von ihren in diesem Gesetz geregelten Bezügen drei Siebtel monat-
lich (Hausgeld) und das Taschengeld (Absatz 1) für den Einkauf (§ 42 Absatz 2) oder anderwei-
tig verwenden. 
(3) Für Gefangene, die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder denen gestattet ist, 
sich selbst zu beschäftigen (§ 32 Absatz 4), wird aus ihren Bezügen ein angemessenes Haus-
geld festgesetzt. 
 
§ 38 
Haftkostenbeitrag 
Von einem Haftkostenbeitrag wird abgesehen. 
 
§ 39 
Überbrückungsgeld 
(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen der Gefangenen, 
die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder denen gestattet ist, sich selbst zu be-
schäftigen (§ 32 Absatz 4), ist ein Überbrückungsgeld zu bilden, das den notwendigen Lebens-
unterhalt der Gefangenen und ihrer Unterhaltsberechtigten für die ersten vier Wochen nach der 
Entlassung sichern soll. 
(2) Das Überbrückungsgeld wird den Gefangenen bei der Entlassung in die Freiheit ausgezahlt.  
Die Vollzugsbehörde kann das Überbrückungsgeld auch ganz oder teilweise den Personensor-
geberechtigten, der Bewährungshilfe oder einer mit der Entlassungsbetreuung befassten Stelle 
überweisen, die darüber entscheidet, wie das Geld innerhalb der ersten vier Wochen nach der 
Entlassung an die Gefangenen ausgezahlt wird. Die Personensorgeberechtigten, der Bewäh-
rungshelfer und die mit der Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind verpflichtet, das Über-
brückungsgeld von ihrem Vermögen gesondert zu halten. Mit Zustimmung der Gefangenen kann 
das Überbrückungsgeld auch den Unterhaltsberechtigten überwiesen werden. 
(3) Die Anstaltsleitung kann gestatten, dass das Überbrückungsgeld für Ausgaben in Anspruch 
genommen wird, die der Eingliederung der Gefangenen dienen. 
(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgeldes ist unpfändbar. Erreicht es nicht die 
in Absatz 1 bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrages auch der Anspruch auf 
Auszahlung des Eigengeldes unpfändbar. Bargeld der entlassenen Gefangenen, an die wegen 
der nach Satz 1 oder Satz 2 unpfändbaren Ansprüche Geld ausgezahlt worden ist, ist für die 
Dauer von vier Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfändung nicht unterworfen, als es dem 
Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf der vier Wochen entspricht. 
(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in § 850d Absatz 1 Satz 1 der Zivilprozess-
ordnung bezeichneten Unterhaltsansprüche. Den entlassenen Gefangenen ist jedoch so viel zu 
belassen, als sie für ihren notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung ihrer sonstigen gesetzlichen 
Unterhaltspflichten für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf von vier Wochen seit der Ent-
lassung bedürfen. 
 
§ 40 
Eigengeld 
Bezüge der Gefangenen, die nicht als Hausgeld, Unterhaltsbeitrag oder Überbrückungsgeld in 
Anspruch genommen werden, sind den Gefangenen zum Eigengeld gutzuschreiben. Die Gefan-
genen dürfen über ihr Eigengeld verfügen. 
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§ 41  
Einbehaltung von Beitragsteilen 
Soweit Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung sowie zur Bundesagentur für Arbeit zu 
entrichten sind, kann von dem Arbeitsentgelt, der Ausbildungsbeihilfe oder der Ausfallentschädi-
gung ein Betrag einbehalten werden, der dem Anteil der Gefangenen am Beitrag entsprechen 
würde, wenn sie diese Bezüge als Arbeitnehmer erhielten. 
 
 

Organisation des Anstaltslebens, Mitwirkung der Gefangenen; Religionsausübung 
 
§ 42 
Verpflegung und Einkauf 
(1) Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht und 
entsprechen den besonderen Anforderungen an eine gesunde Ernährung junger Menschen. Auf 
ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Den Gefangenen ist zu ermöglichen, 
Speisevorschriften ihrer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 
(2) Die Anstalt hat ein Angebot an Nahrungs- und Genussmitteln sowie Mitteln zur Körperpflege 
bereitzustellen, welches an den Wünschen und Bedürfnissen der Gefangenen ausgerichtet ist. 
Für den Einkauf solcher Mittel hat die Anstaltsleitung ein ausgewogenes System der Belohnung 
und Anerkennung bei positiven Ausbildungs- und Arbeitsleistungen einzuführen. Ergänzend 
besteht für die Gefangenen auch die Möglichkeit, solche Mittel zu kaufen. 
(3) Gegenstände, die die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden, können vom Einkauf 
ausgeschlossen werden. Auf ärztliche Anordnung kann den Gefangenen der Einkauf einzelner 
Nahrungs- und Genussmittel ganz oder teilweise untersagt werden, wenn zu befürchten ist, 
dass sie ihre Gesundheit ernsthaft gefährden. In Krankenhäusern und Krankenabteilungen kann 
der Einkauf einzelner Nahrungs- und Genussmittel auf ärztliche Anordnung allgemein untersagt 
oder eingeschränkt werden. 
 
§ 43 
Religionsausübung 
(1) Die Gefangenen haben auf ihren Wunsch Anspruch auf religiöse und seelsorgerliche Beglei-
tung. Ihnen ist zu helfen, mit einem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu 
treten. Die Gefangenen dürfen grundlegende religiöse Schriften besitzen. Den Gefangenen sind 
Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen. 
(2) Die Gefangenen haben das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstaltun-
gen ihres Bekenntnisses teilzunehmen. Zu dem Gottesdienst oder religiösen Veranstaltungen 
einer anderen Religionsgemeinschaft werden die Gefangenen zugelassen, wenn deren Seel-
sorger zustimmt. Die Gefangenen können von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen 
religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen 
der Sicherheit oder einer nicht unerheblichen Störung der Ordnung geboten ist; der Seelsorger 
ist vorher zu hören. 
(3) Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die Absätze 1 und 2 dieser Vorschrift 
entsprechend.  
 
§ 44 
Gestaltung der freien Zeit 
(1) Die Gefangenen sind zur Teilnahme und Mitwirkung an Angeboten der Freizeitgestaltung 
zu motivieren und anzuleiten. Sie sollen insbesondere an Freizeitgruppen und Gruppengesprä-
chen teilnehmen, Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung haben und ermutigt werden, den ver-
antwortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu erlernen und auszuüben sowie eine Bücherei 
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zu benutzen. Weiterhin sollen sie die Möglichkeit haben, am Unterricht, am Fernunterricht, an 
Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen der Weiterbildung teilzunehmen. 
(2) Die Gefangenen dürfen Zeitungen und Zeitschriften in angemessenem Umfang durch Ver-
mittlung der Anstalt beziehen. Ausgeschlossen sind Zeitungen und Zeitschriften, deren Verbrei-
tung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist.  
(3) Die Gefangenen können am Hörfunkprogramm der Anstalt sowie am gemeinschaftlichen 
Fernsehen und Computerempfang teilnehmen. Die Sendungen sind so auszuwählen, dass 
Wünsche und Bedürfnisse nach staatsbürgerschaftlicher Information, Bildung und Unterhaltung 
angemessen berücksichtigt werden. Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte sowie Computer sind 
zulässig. Manipulationen daran sind verboten. 
(4) Die Gefangenen sind berechtigt, in angemessenem Umfang Bücher und andere Gegenstän-
de zu besitzen, wenn ihr Besitz, die Überlassung oder die Benutzung nicht mit Strafe oder Geld-
buße bedroht sind. 
 
§ 45 
Mitverantwortung der Gefangenen 
(1) Die Gefangenen sollen angeregt und unterstützt werden, Angelegenheiten, die von gemein-
samem Interesse sind und die sich nach ihrer Art für eine Mitwirkung eignen, insbesondere im 
Bereich der Wohngruppen, in differenzierten und gestuften Formen der Mitwirkung und Selbst-
verwaltung zu betreuen. Eine weitgehende Übernahme der Mitverantwortung für die alltäglichen 
Abläufe wird angestrebt. 
(2) Die Einrichtung von Gremien der Selbstverwaltung und aktiven Mitwirkung wird von den 
Jugendstrafanstalten gefördert und begleitet. Die Gefangenen werden zur Mitarbeit ermutigt. 
 
 

Gesundheit der Gefangenen; Schwangerschaft und Mutterschaft 
 
§ 46 
Gesundheitsfürsorge 
(1) Für das körperliche, seelische, geistige und soziale Wohlergehen der Gefangenen ist zu 
sorgen. Die Gefangenen haben Anspruch auf die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz und zur Hygiene; sie sollen diese Maßnahmen unterstützen. 
(2) Den Gefangenen wird an Werktagen ein Aufenthalt im Freien von mindestens einer Stunde, 
an arbeitsfreien Tagen von mindestens zwei Stunden ermöglicht. 
 
§ 47 
Gesundheitsuntersuchungen 
(1) Die Gefangenen haben Anspruch auf ärztliche Gesundheitsuntersuchungen zur Früherken-
nung von Krankheiten. 
(2) Voraussetzung für die Untersuchungen nach Absatz 1 ist, dass 
1. es sich um Krankheiten handelt, die wirksam behandelt werden können, 
2. das Vor- oder Frühstadium dieser Krankheiten durch diagnostische Maßnahmen erfassbar ist 
und 
3. die Krankheitszeichen medizinisch-technisch genügend eindeutig zu erfassen sind. 
(3) Die Gefangenen können sich zur Verhütung von Zahnerkrankungen einmal in jedem Kalen-
derhalbjahr zahnärztlich untersuchen lassen. Die Untersuchungen sollen sich auf den Befund 
des Zahnfleisches, die Aufklärung über Krankheitsursachen und ihre Vermeidung, das Erstellen 
von diagnostischen Vergleichen zur Mundhygiene, zum Zustand des Zahnfleisches und zur An-
fälligkeit gegenüber Karieserkrankungen, auf die Motivation und Einweisung bei der Mundpflege 
sowie auf Maßnahmen zur Schmelzhärtung der Zähne erstrecken. 
(4) Gefangene haben Anspruch auf ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei-, Verband-, 
Heil- und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind. 
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§ 48 
Krankenbehandlung 
Gefangene haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit 
zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lin-
dern. Die Krankenbehandlung umfasst insbesondere 
1. ärztliche Behandlung, 
2. zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz, 
3. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, 
4. medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation sowie Belastungserprobung und 
Arbeitstherapie, soweit die Belange des Vollzuges dem nicht entgegenstehen. 
 
§ 49 
Versorgung mit Hilfsmitteln  
Gefangene haben Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, 
um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behinderung auszugleichen. Der 
Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von 
Hilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch, soweit die Belange des Vollzuges dem 
nicht entgegenstehen.  
 
§ 50 
Krankenbehandlung im Urlaub 
Während eines Urlaubs oder Ausgangs haben die Gefangenen gegen die Vollzugsbehörde nur 
einen Anspruch auf Krankenbehandlung in der für sie zuständigen Vollzugsanstalt. 
 
§ 51 
Art und Umfang der Leistungen 
Für die Art der Gesundheitsuntersuchungen und medizinischen Vorsorgeleistungen sowie 
für den Umfang dieser Leistungen und der Leistungen zur Krankenbehandlung einschließlich 
der Versorgung mit Hilfsmitteln gelten die entsprechenden Vorschriften des Sozialgesetzbuchs 
und die auf Grund dieser Vorschriften getroffenen Regelungen. 
 
§ 52 
Zuschüsse zu Zahnersatz und Zahnkronen 
Die Justizbehörde bestimmt durch allgemeine Verwaltungsvorschriften die Höhe der Zuschüsse 
zu den Kosten der zahnärztlichen Behandlung und der zahntechnischen Leistungen bei der Ver-
sorgung mit Zahnersatz. Sie kann bestimmen, dass die gesamten Kosten übernommen werden. 
 
§ 53 
Ruhen der Ansprüche 
Die Ansprüche auf Leistungen nach den §§ 47 bis 49 ruhen, solange die Gefangenen auf Grund 
eines freien Beschäftigungsverhältnisses (§ 32 Absatz 4) krankenversichert sind. 
 
§ 54 
Ärztliche Behandlung zur sozialen Eingliederung 
Mit Zustimmung der Gefangenen soll die Vollzugsbehörde ärztliche Behandlung, namentlich 
Operationen oder prothetische Maßnahmen durchführen lassen, welche die soziale Eingliede-
rung fördern. Sie sind an den Kosten zu beteiligen, wenn dies nach ihren wirtschaftlichen Ver-
hältnissen gerechtfertigt ist und der Zweck der Behandlung dadurch nicht in Frage gestellt wird. 
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§ 55 
Gefängnisarzt, Facharzt, Ambulante Behandlung 
Kranke Gefangene sind in der Vollzugsanstalt, falls dort eine Krankenabteilung eingerichtet ist, 
zu behandeln, ansonsten bei einem Arzt ihrer Wahl außerhalb der Anstalt. Die Gefangenen ha-
ben das Recht auf Behandlung durch einen Facharzt ihrer Wahl außerhalb der Anstalt, wenn in 
dem Anstaltskrankenhaus kein Facharzt zur Behandlung spezieller Krankheiten praktiziert.  
 
§ 56 
Verlegung  
Die kranken Gefangenen sind in ein für ihre Behandlung besser geeignetes Krankenhaus in 
einer anderen Vollzugsanstalt oder in ein Krankenhaus außerhalb einer Vollzugsanstalt zu ver-
legen, wenn in der Krankenabteilung der Anstalt ihre Krankheit nicht erkannt oder behandelt 
oder nicht rechtzeitig behandelt werden kann.  
 
§ 57 
Rechte der Personensorgeberechtigten 
Bei ärztlichen Eingriffen bei minderjährigen Gefangenen sind die Rechte der Personensorgebe-
rechtigten vor allem hinsichtlich der Einwilligung und Aufklärung zu beachten. Die Personensor-
geberechtigten sind von einer schweren Krankheit oder dem Tod stets zu benachrichtigen. 
 
§ 58 
Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft  
(1) Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die unlängst entbunden hat, ist auf ihren 
Zustand Rücksicht zu nehmen. Die Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der erwerbstätigen 
Mütter über die Gestaltung des Arbeitsplatzes sind entsprechend anzuwenden.  
(2) Die Gefangene hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung Anspruch 
auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der Vollzugsanstalt. Zur ärztlichen Betreuung 
während der Schwangerschaft gehören insbesondere Untersuchungen zur Feststellung der 
Schwangerschaft sowie Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der laborärztlichen Untersu-
chungen.  
(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs zu bringen. 
Ist dies aus besonderen Gründen nicht angezeigt, so ist die Entbindung in einer Vollzugsanstalt 
mit Entbindungsabteilung vorzunehmen. Bei der Entbindung wird Hilfe durch eine Hebamme 
und, falls erforderlich, durch einen Arzt gewährt.  
(4) Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang mit der Entbindung werden 
Arznei-, Verband- und Heilmittel geleistet. 
(5) Die §§ 50, 51, 53 und 56 gelten für die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4 entsprechend. 
(6) In der Anzeige der Geburt an den Standesbeamten dürfen die Anstalt als Geburtsstätte des 
Kindes, das Verhältnis des Anzeigenden zur Anstalt und die Gefangenschaft der Mutter nicht 
vermerkt sein. 
(7) Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht schulpflichtig, so ist es mit Zustimmung des Inha-
bers des Aufenthaltbestimmungsrechts in der Vollzugsanstalt unterzubringen, in der sich seine 
Mutter befindet, wenn dies seinem Wohl entspricht.

 
Vor der Unterbringung ist das Jugendamt zu 

hören. 
(8) Gefangene Frauen haben für ihre Kinder, die mit ihnen in der Vollzugsanstalt untergebracht 
sind, bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres Anspruch auf Untersuchungen zur Früher-
kennung von Krankheiten, die die körperliche oder geistige Entwicklung ihrer Kinder in nicht ge-
ringfügigem Maße gefährden. 
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Sicherheit und Ordnung; Unmittelbarer Zwang 
 
§ 59 
Sicherheit und Ordnung 
(1) Sicherheit und Ordnung der Jugendstrafanstalt gewährleisten das Funktionieren des auf die 
Förderung aller Gefangenen ausgerichteten Anstaltslebens.  
(2) Das Verantwortungsbewusstsein der Gefangenen für ein geordnetes Zusammenleben in der 
Anstalt ist zu wecken und zu fördern. Die Pflichten und Beschränkungen, die den Gefangenen 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt auferlegt werden, sind so zu wäh-
len, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und die Gefangenen 
nicht mehr und nicht länger als notwendig beeinträchtigen. 
 
§ 60 
Verhaltensvorschriften  
(1) Die Gefangenen haben sich nach der Tageseinteilung der Anstalt (Arbeitszeit, Freizeit, Ru-
hezeit) zu richten. Sie dürfen durch ihr Verhalten gegenüber Vollzugsbediensteten, Mitgefange-
nen und anderen Personen das geordnete Zusammenleben nicht stören.  
(2) Die Gefangenen haben die Anordnungen der Vollzugsbediensteten zu befolgen, auch wenn 
sie sich durch sie beschwert fühlen. 
(3) Ihren Haftraum und die ihnen von der Anstalt überlassenen Sachen haben sie in Ordnung zu 
halten und schonend zu behandeln.  
(4) Die Gefangenen haben Umstände, die eine Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Ge-
fahr für die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden.  
 
§ 61 
Persönlicher Gewahrsam, Eigengeld  
(1) Gegenstände, insbesondere Erinnerungsstücke von persönlichem Wert und Gegenstände 
für Fortbildung oder Freizeit werden den Gefangenen belassen, soweit das geordnete Zusam-
menleben und die Sicherheit nicht gefährdet werden.  
(2) Andere mitgebrachte Gegenstände werden aufbewahrt oder auf Kosten der Gefangenen an 
von ihnen benannte Personen versandt. Soweit dies nicht möglich oder zweckmäßig ist, kann 
die Justizvollzugsanstalt die Sachen für die Gefangenen veräußern. Geringwertige oder gefähr-
liche Gegenstände können auch vernichtet werden, soweit eine andere Verwertung ausscheidet.  
(3) Gefangene können während ihres Aufenthalts Gegenstände erwerben und einbringen. So-
weit das geordnete Zusammenleben oder die Sicherheit es erfordern, kann die Justizvollzugs-
anstalt die Einbringung oder Benutzung von Gegenständen ausschließen und untersagen oder 
die Gegenstände dürfen den Gefangenen weggenommen oder unbrauchbar gemacht werden.  
(4) Geld wird den Gefangenen als Eigengeld (§ 40) gutgeschrieben.  
 
§ 62 
Durchsuchung 
(1) Aus zwingenden Gründen der Sicherheit und des geordneten Zusammenlebens dürfen die 
Gefangenen, ihre Hafträume und ihre Sachen in Gegenwart eines Dritten durchsucht werden. 
Die Durchsuchung weiblicher Gefangener darf nur von Frauen, die männlicher Gefangener nur 
von Männern vorgenommen werden.  
(2) Nur bei Gefahr im Verzug und auf Anordnung des Anstaltsleiters, im Falle seiner Verhinde-
rung seines Vertreters, ist es ausnahmsweise im Einzelfall zulässig, eine mit einer Entkleidung 
verbundene Durchsuchung vorzunehmen. Das Schamgefühl ist zu schonen. Sie ist in einem 
geschlossenen Raum durchzuführen. Andere Gefangene dürfen nicht anwesend sein. 
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§ 63 
Sichere Unterbringung  
Gefangene dürfen ohne ihre Zustimmung nur aus zwingenden Gründen in eine Anstalt verlegt 
werden, die zu ihrer sicheren Unterbringung besser geeignet ist. 
 
§ 64 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
(1) Zur Sicherung des Vollzuges sind als erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig:  
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,  
2. die Aufnahme von Lichtbildern mit Kenntnis der Gefangenen,  
3. die Feststellung äußerer Merkmale,  
4. Messungen.  
Dies gilt aber nur, wenn die Polizeibehörden nicht bereits die entsprechenden erkennungs-
dienstlichen Maßnahmen vorgenommen haben und die erhobenen Merkmale noch unverändert 
bei den Gefangenen vorliegen.  
(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen werden zu den Akten genommen. Die 
nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nur für die in Absatz 1 und § 66 Absatz 2 genannten 
Zwecke und zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhinderung oder Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt ge-
fährdet werden, verarbeitet und genutzt werden. 
(3) Gefangene, die auf Grund des Absatzes 1 erkennungsdienstlich behandelt worden sind, 
können nach der Entlassung aus dem Vollzug verlangen, dass die gewonnenen erkennungs-
dienstlichen Unterlagen vernichtet werden, sobald die Vollstreckung der richterlichen Entschei-
dung, die dem Vollzug zugrunde gelegen hat, abgeschlossen ist. Sie sind über dieses Recht bei 
der erkennungsdienstlichen Behandlung und bei der Entlassung aufzuklären. 
 
§ 65 
Lichtbilder  
(1) Unbeschadet des § 64 dürfen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
Lichtbilder der Gefangenen aufgenommen und mit den Namen der Gefangenen sowie deren 
Geburtsdatum und -ort gespeichert werden. Die Lichtbilder dürfen nur mit Kenntnis der Gefan-
genen aufgenommen werden. 
(2) Die Lichtbilder dürfen nur 
1. genutzt werden von Justizvollzugsbediensteten, wenn eine Überprüfung der Identität der Ge-
fangenen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist, 
2. übermittelt werden 
a) an die Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder, soweit dies zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für erhebliche Rechtsgüter innerhalb der Anstalt erforderlich ist, 
b) nach Maßgabe des § 66 Absatz 2. 
(3) Die Lichtbilder sind nach der Entlassung der Gefangenen aus dem Vollzug oder nach 
ihrer Verlegung in eine andere Anstalt zu vernichten oder zu löschen. 
 
§ 66 
Festnahmerecht  
(1) Gefangene, die entwichen sind oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhal-
ten, können durch die Vollzugsbehörde selbst oder auf ihre Veranlassung hin festgenommen 
und in die Anstalt zurückgebracht werden.  
(2) Nach § 64 Absatz 1 erhobene und nach den §§ 65, 71 erhobene und zur Identifizierung oder 
Festnahme erforderliche Daten dürfen den Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden ü-
bermittelt werden, soweit dies für Zwecke der Fahndung und Festnahme der entwichenen oder 
sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltenden Gefangenen erforderlich ist. 
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§ 67 
Besondere Sicherungsmaßnahmen

  
(1) Gegen Gefangene können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn 
von ihnen eine gegenwärtige Gefahr von erheblichem Ausmaß oder eine erhebliche Störung der 
Sicherheit oder Ordnung ausgehen, insbesondere erhöhte Fluchtgefahr, schwerwiegende 
Selbst- oder Fremdverletzungen oder grobe Gewalttätigkeiten gegen Sachen.  
(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig:  
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,  
2. die Beobachtung bei Nacht, 
3. die Absonderung von anderen Gefangenen,  
4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien,  
5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstän-
de, 
6. die Fesselung an Händen, nur bei höchster Fluchtgefahr auch an den Füßen. 
(3) Die Anordnungen dürfen nur durch die Anstaltsleitung mit Zustimmung der Aufsichtbehörde 
erfolgen. Bei Gefahr im Verzug können ausnahmsweise auch andere Bedienstete der Anstalt 
die Maßnahmen vorläufig anordnen; die Entscheidung der in Satz 1 benannten Stellen ist un-
verzüglich einzuholen. Eine Kombination der besonderen Sicherungsmaßnahmen mit einer 
Maßnahme nach § 62 Absatz 2 ist nicht zulässig. 
(4) Die Maßnahmen sind zeitlich zu befristen und erfordern ständige Betreuung. Maßnahmen 
nach Absatz 2 Nr. 5 sind außerdem ärztlich zu überwachen. Sie sind immer wieder zu überprü-
fen, jeweils zu begründen und zu dokumentieren. Die Aufsichtsbehörde ist laufend zu unterrich-
ten. Außerdem sind die Personensorgeberechtigten und die Verteidigung unverzüglich zu be-
nachrichtigen.  
(5) Erfolgt der Vollzug der Jugendstrafe an weiblichen Gefangenen in Abteilungen des dem 
Männervollzug angeschlossenen Vollzuges für erwachsene Frauen, dürfen nur diejenigen 
der für den Männervollzug geltenden inneren und äußeren Sicherheitsmaßnahmen für den 
Frauenvollzug übernommen werden, die aufgrund des festgestellten Gefährlichkeitsgrades 
oder Sicherungsbedarfs zwingend erforderlich sind. 
(6) Die unausgesetzte Absonderung von Gefangenen (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn dies 
aus Gründen, die in ihrer Person liegen, unerlässlich ist. Die Einzelhaft darf ununterbrochen 
nicht mehr als eine Woche und insgesamt nicht mehr als vier Wochen im Vollstreckungsjahr 
betragen. Einzelhaft von mehr als einer Woche im Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde. Während des Vollzuges der Einzelhaft sind die Gefangenen in besonderem Maße zu 
betreuen. 
 
§ 68 
Unmittelbarer Zwang 
(1) Die Vollzugsbediensteten dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, wenn dieser erforderlich 
ist, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Gebrauch von Waffen ist 
nicht zulässig. 
(2) Unmittelbarer Zwang ist anzudrohen. Die Androhung darf nur unterbleiben, wenn die Um-
stände sie nicht zulassen, insbesondere wenn unmittelbarer Zwang sofort angewendet werden 
muss, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.  
(3) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs ist dieje-
nige zu wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beein-
trächtigt. Unmittelbarer Zwang hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden 
außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht.  
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Konfliktregelung; Rechtsbehelfe 
 
§ 69 
Pflichtverstöße, Konfliktregelung 
(1) Verstöße der Gefangenen gegen Pflichten, die ihnen durch oder aufgrund dieses Gesetzes 
auferlegt sind, sind zeitnah, jedenfalls innerhalb einer Woche, im erzieherischen Gespräch auf-
zuarbeiten.  
(2) Verbleibende, schwerwiegende oder wiederholte Konflikte sollen im Wege der ausgleichen-
den Konfliktregelung geschlichtet werden. 
(3) Wenn die Gefangenen rechtswidrig und schuldhaft 
1. andere Personen tätlich angreifen, 
2. Einrichtungen der Jugendstrafanstalt oder Eigentum anderer Personen mutwillig zerstören 
und beschädigen, 
3. verbotene Gegenstände in die Jugendstrafanstalt bringen, 
4. sich am Einschmuggeln verbotener Gegenstände beteiligen oder solche wissentlich besitzen 
oder 
5. gegen Strafgesetze verstoßen oder eine Ordnungswidrigkeit begehen, 
erfolgt eine Konfliktbearbeitung durch eine dafür vom Senat eingerichteten Ombudsstelle. Die 
Ombudsleute sind für diese Tätigkeit speziell ausgebildet. 
(4) Als Maßnahmen bei der Konfliktregelung nach Absatz 2 und der Konfliktbearbeitung nach 
Absatz 3 können insbesondere eine Entschuldigung, Schadensbeseitigung oder -
wiedergutmachung vereinbart oder angeordnet werden. 
 
§ 70 
Rechtsbehelfe 
(1) Die Gefangenen können sich mit Beschwerden gegen Maßnahmen der Vollzugsbedienste-
ten formlos, möglichst aber schriftlich, an die Ombudsleute wenden. Die Ombudsleute versu-
chen eine Schlichtung.  
(2) Kommt die Schlichtung nicht innerhalb von zwei Wochen zustande, können die Gefangenen 
– unabhängig davon, ob die Ombudsleute bereits entschieden haben - bei dem Vollstreckungs-
leiter

 
innerhalb von zwei weiteren Wochen formlos, möglichst aber schriftlich, einen Antrag auf 

Entscheidung stellen. Über den Antrag entscheidet der Vollstreckungsleiter. Der Antrag hat kei-
ne aufschiebende Wirkung. Der Vollstreckungsleiter hat innerhalb von zwei Wochen eine münd-
liche Verhandlung anzuberaumen. Beteiligte sind die Gefangenen als Antragsteller und die Voll-
zugsbediensteten, die die angegriffene Maßnahme ausgeführt, angeordnet oder unterlassen 
haben. Die Beteiligten und der Verteidiger sind zu laden. Die Gefangenen sind mündlich anzu-
hören. Der Vollstreckungsleiter entscheidet am Tag der mündlichen Verhandlung.  
(3) Es kann davon abgesehen werden, die Kosten des Verfahrens nach Absatz 2 und die Ausla-
gen dem Angeklagten aufzuerlegen; die Kosten trägt dann die Staatskasse. Gegen die Ent-
scheidung ist ein Rechtsmittel innerhalb von zwei Wochen zulässig. Dieses ist schriftlich zu be-
gründen. Über das Rechtsmittel entscheidet die Jugendkammer durch Beschluss ohne mündli-
che Verhandlung binnen eines Monats endgültig.  
 
 

Datenschutz 
 
§ 71 
Erhebung personenbezogener Daten  
(1) Die Vollzugsbehörde darf personenbezogene Daten erheben, soweit dies für den Vollzug der 
Jugendstrafe erforderlich ist. Die Erhebung personenbezogener Daten unterbleibt, soweit für die 
Vollzugsbehörde erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art der Daten das schutzwürdi-
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ge Interesse der Betroffenen am Ausschluss der Erhebung ihrer Daten gegenüber dem vorge-
sehenen Verwendungszweck überwiegt. 
(2) Personenbezogene Daten sind bei den Betroffenen zu erheben. Ohne ihre Mitwirkung dürfen 
sie nur erhoben werden, wenn die Anstaltsleitung aufgrund der Beratung in der Vollzugskonfe-
renz (§ 86) die Erforderlichkeit dieser Maßnahme festgestellt hat. Die §§ 4 Absatz 3 und 13 Ab-
satz 1a des Bundesdatenschutzgesetzes gelten entsprechend. 
(3) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, dürfen ohne ihre Mitwirkung bei Personen 
oder Stellen außerhalb der Vollzugsbehörde nur erhoben werden, wenn sie für die Behandlung 
von Gefangenen, die Sicherheit der Anstalt oder die Sicherung des Vollzuges einer Freiheits-
strafe unerlässlich sind und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
nicht beeinträchtigt. 
(4) Über eine ohne seine Kenntnis vorgenommene Erhebung personenbezogener Daten wird 
der Betroffene unter Angabe dieser Daten unterrichtet, soweit der Vollzug der Freiheitsstrafe 
dadurch nicht gefährdet wird. Sind die Daten bei anderen Personen oder Stellen erhoben wor-
den, kann die Unterrichtung unterbleiben, wenn 
1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen des über-
wiegenden berechtigten Interesses eines Dritten, geheimgehalten werden müssen oder 
2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum Schutzzweck steht und keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beein-
trächtigt werden. 
(5) Im Rahmen der Einbeziehung Dritter nach § 7 darf die Vollzugsbehörde personenbezogene 
Daten der Gefangenen nur mit deren Einwilligung übermitteln. Ohne ihre Einwilligung dürfen 
personenbezogene Daten der Gefangenen nur übermittelt werden, wenn die Anstaltsleitung 
aufgrund der Beratung in der Vollzugskonferenz die Erforderlichkeit dieser Maßnahme festge-
stellt hat und die Gefangenen sowie die Personensorgeberechtigten angehört worden sind. 
 
§ 72 
Verarbeitung und Nutzung 
(1) Die Vollzugsbehörde darf personenbezogene Daten verarbeiten und nutzen, soweit dies 
für den Vollzug der Jugendstrafe erforderlich ist. Die Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten unterbleibt, soweit für die Vollzugsbehörde erkennbar ist, dass unter Berücksichti-
gung der Art der Daten das schutzwürdige Interesse der Betroffenen am Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung ihrer Daten gegenüber dem vorgesehenen Verwendungszweck überwiegt. 
Die Vollzugsbehörde kann die Gefangenen verpflichten, einen Lichtbildausweis mit sich zu füh-
ren, wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. 
(2) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten für andere Zwecke ist 
zulässig, soweit dies 
1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde 
Macht oder von Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 
a) gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gerichtet sind, 
b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes 
oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder 
c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 
2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit, 
3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person, 
4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhinderung oder Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet werden, 
oder 
5. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvollstreckungsrechtliche Entscheidungen 
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erforderlich ist. 
(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, soweit sie dem gerichtli-
chen Rechtsschutz nach § 70 oder den in § 14 Absatz 3 des Bundesdatenschutzgesetzes ge-
nannten Zwecken dient. 
(4) Über die in den Absätzen 1 und 2 geregelten Zwecke hinaus dürfen zuständigen öffentlichen 
Stellen personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit dies für 
1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht, 
2. Entscheidungen in Gnadensachen, 
3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege, 
4. Entscheidungen über Leistungen, die mit der Aufnahme in einer Justizvollzugsanstalt entfal-
len oder sich mindern, 
5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige (§ 11 Absatz 1 Nr. 1 des Strafgesetz-
buchs) der Gefangenen, 
6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit der Aufnahme und Entlas-
sung von Soldaten, 
7. ausländerrechtliche Maßnahmen oder 
8. die Durchführung der Besteuerung 
erforderlich ist. Eine Übermittlung für andere Zwecke ist auch zulässig, soweit eine andere ge-
setzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf personenbezogene Daten über 
Gefangene bezieht. 
(5) Öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen darf die Vollzugsbehörde auf schriftlichen Antrag 
mitteilen, ob sich eine Person in Haft befindet sowie ob und wann ihre Entlassung voraussicht-
lich innerhalb eines Jahres bevorsteht, soweit 
1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben 
erforderlich ist oder 
2. von nicht-öffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft darge-
legt wird und der Gefangene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermitt-
lung hat. 
Dem Verletzten einer Straftat können darüber hinaus auf schriftlichen Antrag Auskünfte über die 
Entlassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse der Gefangenen erteilt werden, wenn die 
Erteilung zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der 
Straftat erforderlich ist. Die Gefangenen werden vor der Mitteilung gehört, es sei denn, es ist zu 
besorgen, dass dadurch die Verfolgung des Interesses des Antragstellers vereitelt oder wesent-
lich erschwert werden würde, und eine Abwägung ergibt, dass dieses Interesse des Antragstel-
lers die Interessen der Gefangenen an ihrer vorherigen Anhörung überwiegt. Ist die Anhörung 
unterblieben, werden die betroffenen Gefangenen über die Mitteilung der Vollzugsbehörde nach-
träglich unterrichtet. 
(6) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen nur anderen Vollzugsbehörden, den zur Dienst- 
oder Fachaufsicht oder zu dienstlichen Weisungen befugten Stellen, den für strafvollzugs-, straf-
vollstreckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen Gerichten sowie den Straf-
vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden überlassen werden; die Überlassung an andere 
öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand 
erfordert oder nach Darlegung der Akteneinsicht begehrenden Stellen für die Erfüllung der Auf-
gabe nicht ausreicht. Entsprechendes gilt für die Überlassung von Akten an die von der Voll-
zugsbehörde mit Gutachten beauftragten Stellen. 
(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absätzen 1, 2 oder 4 übermittelt werden 
dürfen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten in Akten so ver-
bunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die 
Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen 
oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Verarbeitung oder 
Nutzung dieser Daten durch den Empfänger ist unzulässig. 
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(8) Bei der Überwachung der Besuche oder des Schriftwechsels sowie bei der Überwachung 
des Inhaltes von Paketen bekannt gewordene personenbezogene Daten dürfen nur für die in 
Absatz 2 aufgeführten Zwecke, für das gerichtliche Verfahren nach § 70, zur Wahrung der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt oder nach Anhörung des Gefangenen für Zwecke der Be-
handlung verarbeitet und genutzt werden. 
(9) Personenbezogene Daten, die gemäß § 71 Absatz 3 über Personen, die nicht Gefangene 
sind, erhoben worden sind, dürfen nur zur Erfüllung des Erhebungszweckes, für die in Absatz 2 
Nr. 1 bis 3 geregelten Zwecke oder zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten von erheb-
licher Bedeutung verarbeitet oder genutzt werden. 
(10) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten unterbleibt, soweit die in den §§ 74 Ab-
satz 2 und 76 Absätze 2 und 4 geregelten Einschränkungen oder besondere gesetzliche Ver-
wendungsregelungen entgegenstehen. 
(11) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die Vollzugsbehörde. Erfolgt 
die Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. In diesem 
Fall prüft die Vollzugsbehörde nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des 
Empfängers liegt und die Absätze 8 bis 10 der Übermittlung nicht entgegenstehen, es sei denn, 
dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht. 
 
§ 73 
Zweckbindung 
Von der Vollzugsanstalt übermittelte personenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verar-
beitet oder genutzt werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. Der Empfänger darf 
die Daten für andere Zwecke nur verarbeiten oder nutzen, soweit sie ihm auch für diese Zwecke 
hätten übermittelt werden dürfen, und wenn im Falle einer Übermittlung an nicht-öffentliche Stel-
len die übermittelnde Vollzugsanstalt zugestimmt hat. Die Vollzugsanstalt hat den nicht-
öffentlichen Empfänger auf die Zweckbindung nach Satz 1 hinzuweisen. 
 
§ 74 
Schutz besonderer Daten 
(1) Angaben über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben  
der Gefangenen und personenbezogene Daten, die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erho-
ben worden sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere per-
sonenbezogene Daten über die Gefangenen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich 
gemacht werden, soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist; § 
72 Absätze 8 bis 10 bleibt unberührt. 
(2) Personenbezogene Daten, die den in § 203 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 5 des Strafgesetzbuchs 
genannten Personen von Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über Gefangene sonst 
bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber der Vollzugsbehörde der Schweigepflicht. 
Die in § 203 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 5 des Strafgesetzbuchs genannten Personen haben sich ge-
genüber dem Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbe-
hörde oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben der Gefangenen oder 
Dritter erforderlich ist. Der Arzt ist zur Offenbarung ihm im Rahmen der allgemeinen Gesund-
heitsfürsorge bekannt gewordener Geheimnisse befugt, soweit dies für die Aufgabenerfüllung 
der Vollzugsbehörde unerlässlich oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder Le-
ben der Gefangenen oder Dritter erforderlich ist. Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben un-
berührt. Die Gefangenen sind vor der Erhebung über die nach den Sätzen 2 und 3 bestehenden 
Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten. 
(3) Die nach Absatz 2 offenbarten Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden 
oder für den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben Voraussetzun-
gen verarbeitet oder genutzt werden, unter denen eine in § 203 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 5 des 
Strafgesetzbuchs genannte Person selbst hierzu befugt wäre. Der Anstaltsleiter kann unter die-
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sen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimmten Anstaltsbedienste-
ten allgemein zulassen. 
(4) Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des Vollzuges mit der Untersuchung oder Be-
handlung eines Gefangenen beauftragt werden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe entsprechend, 
dass der beauftragte Arzt oder Psychologe auch zur Unterrichtung des Anstaltsarztes oder des 
in der Anstalt mit der Behandlung der Gefangenen betrauten Psychologen befugt sind. 
 
§ 75 
Schutz der Daten in Akten und Dateien 
(1) Der einzelne Vollzugsbedienstete darf sich von personenbezogenen Daten nur Kenntnis ver-
schaffen, soweit dies zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgabe oder für die Zusammenarbeit 
nach § 7 Absatz 1 erforderlich ist. 
(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind durch die erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbefugten Gebrauch zu 
schützen. Gesundheitsakten und Krankenblätter sind getrennt von anderen Unterlagen zu füh-
ren und besonders zu sichern. Im Übrigen gilt für die Art und den Umfang der Schutzvorkehrun-
gen § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
§ 76 
Berichtigung, Löschung und Sperrung 
(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten sind spätestens zwei Jahre nach 
der Entlassung der Gefangenen oder der Verlegung der Gefangenen in eine andere Anstalt zu 
löschen. Hiervon können bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für die Gefangenenpersonalak-
te die Angaben über Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- 
und Austrittsdatum der Gefangenen ausgenommen werden, soweit dies für das Auffinden der 
Gefangenenpersonalakte erforderlich ist. 
(2) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach Ablauf von zwei Jahren seit der Entlassung 
der Gefangenen nur übermittelt oder genutzt werden, soweit dies 
1. zur Verfolgung von Straftaten, 
2. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben gemäß § 80, 
3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, 
4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen im 
Zusammenhang mit dem Vollzug einer Freiheitsstrafe unerlässlich ist. Diese Verwendungsbe-
schränkungen enden, wenn der Gefangene erneut zum Vollzug einer Freiheitsstrafe aufgenom-
men wird oder der Betroffene eingewilligt hat. 
(3) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 2 gesperrten Daten dürfen folgende 
Fristen nicht überschritten werden: 
Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und Krankenblätter 20 Jahre, 
Gefangenenbücher 30 Jahre. 
Dies gilt nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die Aufbewahrung 
für die in Absatz 2 Satz 1 genannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist 
beginnt mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen Weglegung folgenden Kalenderjahr. Die archiv-
rechtlichen Vorschriften des Bundes und der Länder bleiben unberührt. 
(4) Wird festgestellt, dass unrichtige Daten übermittelt worden sind, ist dies dem Empfänger mit-
zuteilen, wenn dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist. 
(5) Im Übrigen gelten für die Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten § 
20 Absätze 1 bis 4 und 6 bis 8 des Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
§ 77 
Auskunft an den Betroffenen, Akteneinsicht 
Der Betroffene erhält nach Maßgabe des § 19 des Bundesdatenschutzgesetzes Auskunft und, 
soweit eine Auskunft für die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen nicht ausreicht und er 
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hierfür auf die Einsichtnahme angewiesen ist, Akteneinsicht. An die Stelle des Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz in § 19 Absätze 5 und 6 des Bundesdatenschutzgesetzes tritt der Ham-
burgische Datenschutzbeauftragte, an die Stelle der obersten Bundesbehörde tritt die entspre-
chende Justizbehörde. 
 
§ 78 
Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes 
Die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes über öffentliche und nicht-öffentliche Stellen 
(§ 2), weitere Begriffsbestimmungen (§ 3), Einholung und Form der Einwilligung des Betroffenen 
(§ 4a Absätze 1 und 2), das Datengeheimnis (§ 5), unabdingbare Rechte des Betroffenen (§ 6 
Absatz 1) und die Durchführung des Datenschutzes (§ 18 Absatz 2) gelten entsprechend. Die 
Landesdatenschutzgesetze bleiben im Hinblick auf die Schadensersatz-, Straf- und Bußgeldvor-
schriften sowie die Bestimmungen über die Kontrolle durch den Hamburgischen Datenschutz-
beauftragten unberührt. 
 
 
 

Innerer Aufbau der Anstalten; Begleitung und Kontrolle; Anstaltsbeiräte 
 
§ 79 
Beiräte der Jugendstrafanstalten 
(1) Bei den Jugendstrafanstalten sind Beiräte zu bilden.  
(2) Vollzugsbedienstete dürfen nicht Beiräte sein.  
(3) Die Beiräte werden von der Deputation der Justizbehörde vorgeschlagen und für jeweils vier 
Jahre gewählt. Sie müssen erzieherisch befähigt sein und das notwendige Vertrauen der Ge-
fangenen erwerben können. Sie arbeiten ehrenamtlich.  
(4) Die Mitglieder des Beirats wirken bei der Gestaltung des Vollzuges und bei der Betreuung 
der Gefangenen mit. Sie unterstützen den Anstaltsleiter durch Anregungen und Verbesserungs-
vorschläge und helfen bei der Eingliederung der Gefangenen nach der Entlassung.  
(5) Die Mitglieder des Beirats können namentlich Wünsche, Anregungen und Beanstandungen 
entgegennehmen. Sie können sich über die Unterbringung, Beschäftigung, berufliche Bildung, 
Verpflegung, ärztliche Versorgung und Behandlung unterrichten sowie die Anstalt und ihre Ein-
richtungen besichtigen. Sie können die Gefangenen in ihren Räumen aufsuchen. Die Ausspra-
che wird nicht überwacht.  
(6) Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, außerhalb ihres Amtes über alle Angelegenhei-
ten, die ihrer Natur nach vertraulich sind, besonders über Namen und Persönlichkeit der Gefan-
genen Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach Beendigung ihres Amtes. 
 
 
§ 80 
Wissenschaftliche Begleitung und unabhängige Kontrolle 
(1) Die Justizbehörde soll den Jugendstrafvollzug, insbesondere seine Aufgabenerfüllung 
und Gestaltung, die Umsetzung seiner Leitlinien und die Fördermaßnahmen für die Gefangenen 
sowie deren Wirkungen auf das Vollzugsziel regelmäßig durch den kriminologischen Dienst un-
ter Mitwirkung externer Fachleute wissenschaftlich begleiten und erforschen lassen. § 476 der 
Strafprozessordnung gilt entsprechend. 
(2) Ergänzend sollen unangemeldete Inspektionen aller Bereiche der Einrichtungen durch eine 
unabhängige Kommission stattfinden. Für diese Kommission kann eine Kooperation mit anderen 
Bundesländern stattfinden. 
(3) Über die Ergebnisse nach den Absätzen 1 und 2 ist der Bürgerschaft regelmäßig zu berich-
ten. 
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§ 81 
Jugendstrafanstalten 
(1) Die Jugendstrafe wird in selbständigen Jugendstrafanstalten vollzogen. 
(2) Die Jugendvollzugsanstalten sind so zu gestalten, dass eine auf die Bedürfnisse des einzel-
nen abgestellte Förderung gewährleistet ist. Sie sind gemäß § 22 so zu gliedern, dass die Ge-
fangenen in überschaubaren Betreuungs- und Behandlungsgruppen zusammengefasst werden 
können. Die für die sozialtherapeutischen Einrichtungen und Justizvollzugsanstalten für Mäd-
chen und junge Frauen vorgesehene Belegung soll zweihundert Plätze nicht übersteigen. 
(3) Jungen und heranwachsende Männer, Mädchen und heranwachsende Frauen sind getrennt 
voneinander in eigenen Anstalten oder Abteilungen unterzubringen. Bei den Einrichtungen für 
Frauen sind Räumlichkeiten für Mutter und Kind vorzusehen. 
(4) Die Jugendstrafanstalten für Jungen und heranwachsende Männer, mit deren Errichtung 
nach dem 1. Januar 2010 begonnen wird, dürfen höchstens 200 Haftplätze haben. Jugendstraf-
anstalten für Mädchen und heranwachsende Frauen mit deren Errichtung nach dem 1. Januar 
2010 begonnen wird, dürfen höchstens 80 Haftplätze

 
haben. Spätestens bis zum 1 Januar 2010 

sind alle Jugendstrafanstalten in Abteilungen von maximal 40 Gefangenen zu unterteilen. 
(5)

 
Im Jugendstrafvollzug sind sozialtherapeutische Anstalten oder Abteilungen einzurichten, die 

auf die jugendspezifischen sozialen und therapeutischen Angebote und Vorgehensweisen zuge-
schnittene organisatorische, personelle und bauliche Mindeststandards erfüllen.  
(6) Die Jugendstrafanstalten sind ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in Wohngruppen von bis 
zu acht Personen zu gliedern, zu denen neben den Hafträumen zur Unterbringung während der 
Nachtzeit weitere Räume und Einrichtungen für die gemeinsame Benutzung gehören. 
(7) Die Haft- und Ruheräume für die Gefangenen müssen eine Bodenfläche von mindestens 10 
qm haben.

 
Räume für den Aufenthalt während der Ruhe- und Freizeit sowie Gemeinschafts- und 

Besuchsräume sind wohnlich oder sonst ihrem Zweck entsprechend auszugestalten. Alle Räu-
me müssen hinreichend Luftinhalt haben und für eine gesunde Lebensführung ausreichend mit 
Heizung und Lüftung, Böden und Fensterfläche

 
ausgestattet sein.  

(8) Die Hafträume dürfen nicht überbelegt werden. Nur besondere Gefahrenlagen oder anstalts-
übergreifende Notlagen rechtfertigen die zeitweise Doppelbelegung eines Haftraums.  
(9) Die Jugendstrafvollzugsanstalten unterhalten eigene Schulabteilungen. Diese sollen in Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen der Jugendhilfe und der Jugendberufshilfe, Schulen, Sonder-
schulen, Volkshochschulen, Einrichtungen der Jugendkulturarbeit, des Sports und Fachhoch-
schulen sowie Universitäten ein differenziertes Lern- und Betätigungsangebot bereitstellen so-
wie mit den örtlichen Arbeitgebern und Einrichtungen, die Gefangene beschäftigen, Beschäfti-
gung vermitteln oder berufliche Eingliederung fördern können, eng zusammenarbeiten.  
(10) In den Jugendstrafanstalten sind die notwenigen Betriebe für die zuzuweisenden Arbeiten 
sowie die erforderlichen Einrichtungen zur beruflichen Bildung und arbeitstherapeutischen Be-
schäftigung vorzusehen. Die Betriebe und die sonstigen Einrichtungen sind den Verhältnissen 
außerhalb der Anstalten anzugleichen. Die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind 
zu beachten. Die berufliche Bildung und die arbeitstherapeutische Beschäftigung sollen in ge-
eigneten Einrichtungen privater Unternehmen erfolgen. In den von privaten Unternehmen unter-
haltenen Betrieben und sonstigen Einrichtungen kann die technische und fachliche Leitung An-
gehörigen dieser Unternehmen übertragen werden. 
(11) Bis zum 1. Januar 2008 werden die Bildungs- und Ausbildungsstätten des Jugendstrafvoll-
zugs so ausgebaut, dass für alle Gefangenen Plätze für allgemeine und berufliche Bildung in 
Schulen und Ausbildungsstätten sowie für arbeitstherapeutische Maßnahmen zur Verfügung 
stehen. 
(12) Die Justizbehörde hat fortlaufend die Gestaltung der Anstalten, die Größe und Ausgestal-
tung der Räume, die Belegungsfähigkeit und Belegung sowie die Arbeitsbetriebe und Einrich-
tung zur beruflichen Bildung zu überprüfen. 
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§ 82 
Vollzugsbedienstete 
(1) Den Jugendstrafanstalten wird die für die Erreichung des Vollzugsziels erforderliche nach 
anerkannten Kriterien bemessene Personalausstattung zur Verfügung gestellt. Für jede Anstalt 
ist entsprechend ihrer Aufgabe die erforderliche Anzahl von Bediensteten der verschiedenen 
Berufsgruppen. namentlich des allgemeinen Vollzugsdienstes, des Verwaltungsdienstes und 
des Werkdienstes, sowie von Seelsorgern, Ärzten, Pädagogen, Psychologen und Sozialarbei-
tern vorzusehen. 
(2) Die Aufgaben der Jugendstrafanstalten werden von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeam-
ten wahrgenommen. 
(3) Mit der Förderung junger Gefangener soll nur betraut werden, wer eine zusätzliche pädago-
gische Ausbildung für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen absolviert hat oder an ihr berufsbe-
gleitend teilnimmt. In Einrichtungen des Strafvollzuges für weibliche Gefangene soll nur Perso-
nal mit besonderer Eignung für die Arbeit mit jungen Frauen eingesetzt werden. Die besondere 
Qualifikation ist nachzuweisen. 
(4) Die Bediensteten werden den einzelnen Abteilungen und Wohngruppen, der Schulabteilung 
und den Arbeits- und Ausbildungsstätten als kooperatives Team fest zugeordnet. Sie 
sollen dort alle dem jeweiligen Aufgabenbereich obliegenden Vollzugsaufgaben eigenverant-
wortlich wahrnehmen und ihre Diensteinteilung möglichst selbständig regeln. 
(5) Fortbildungen sowie Praxisberatung und -begleitung für die Bediensteten werden regelmäßig 
durchgeführt. 
 
§ 83 
Innerer Aufbau der Jugendstrafanstalten 
(1) Die Anstaltsleitung vertritt die Jugendstrafanstalt nach außen. Sie trägt die Verantwortung 
für den gesamten Vollzug, soweit nicht bestimmte Aufgabenbereiche der Verantwortung anderer 
Vollzugsbediensteter oder ihrer gemeinsamen Verantwortung übertragen sind.  
(2) Für jede Jugendstrafanstalt ist ein Beamter des höheren Dienstes zum hauptamtlichen Leiter 
zu bestellen. Aus besonderen Gründen kann eine Anstalt auch von einem Beamten des geho-
benen Dienstes geleitet werden. 
(3) Die Befugnis, die Durchsuchung nach § 62 Absatz 2 und die besonderen Sicherungsmaß-
nahmen nach § 67 anzuordnen, darf nur mit Zustimmung der Justizbehörde übertragen werden. 
(4) Die Justizbehörde sichert beständig die Qualität des Vollzuges. 
 
§ 84 
Seelsorge 
(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt 
bestellt oder vertraglich verpflichtet. 
(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach 
Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen. 
(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier Seelsorgehelfer 
bedienen und für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen Seelsorger von au-
ßen zuziehen.  
 
§ 85 
Ärztliche Versorgung 
(1) Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtliche Ärzte sicherzustellen. Sie kann aus beson-
deren Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten Ärzten übertragen werden. 
(2) Die Pflege der Kranken soll von Personen ausgeübt werden, die eine Erlaubnis nach dem 
Krankenpflegegesetz besitzen. Solange Personen im Sinne von Satz 1 nicht zur Verfügung ste-
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hen, können auch Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes eingesetzt werden, die eine 
sonstige Ausbildung in der Krankenpflege erfahren haben. 
 
§ 86 
Konferenzen 
Zur Aufstellung und Überprüfung des Vollzugsplanes und zur Vorbereitung wichtiger Entschei-
dungen im Vollzug führt der Anstaltsleiter Konferenzen mit an der Behandlung maßgeblich Be-
teiligten durch.  
 
§ 87 
Hausordnung 
(1) Der Anstaltsleiter erlässt eine Hausordnung. Sie bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehör-
de. 
(2) In die Hausordnung sind namentlich die Anordnungen aufzunehmen über 
1. die Besuchszeiten, Häufigkeit und Dauer der Besuche, 
2. die Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit sowie 
3. die Gelegenheit, Anträge und Beschwerden anzubringen, oder sich an einen Vertreter der 
Aufsichtsbehörde zu wenden. 
 
§ 88 
Gefangenenvertretung 
Den Gefangenen wird ermöglicht, Vertreter zu wählen, welche die gemeinsamen Interessen der 
Gefangenen an die Anstaltsleitung herantragen. Die Vorschläge werden mit den Vertretern erör-
tert. 
 

Aufsicht über die Anstalten 
 
§ 89 
Aufsichtsbehörden 
(1) Die Justizbehörde führt die Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten.  
(2) An der Aufsicht über das Arbeitswesen sowie über die Sozialarbeit, die Weiterbildung, die 
Gesundheitsfürsorge und die sonstige fachlich begründete Behandlung der Gefangenen sind 
eigene Fachkräfte zu beteiligen; soweit die Aufsichtsbehörde nicht über eigene Fachkräfte ver-
fügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 
 
§ 90 
Vollstreckungsplan 
(1) Die Justizbehörde regelt die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Justizvollzugsanstalten 
in einem Vollstreckungsplan. 
(2) Der Vollstreckungsplan sieht vor, welche Verurteilten in eine Einweisungsanstalt oder -
abteilung eingewiesen werden. Über eine Verlegung zum weiteren Vollzug kann nach Gründen 
der Behandlung und Eingliederung entschieden werden. 
(3) Im Übrigen ist die Zuständigkeit nach allgemeinen Merkmalen zu bestimmen. 
 
§ 91 
Zuständigkeit für Verlegungen 
Die Justizbehörde kann sich Entscheidungen über Verlegungen vorbehalten oder sie einer zent-
ralen Stelle übertragen. 
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Einschränkung von Grundrechten, In-Kraft-Treten 
 
§ 92 
Einschränkung von Grundrechten 
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 (körperliche 
Unversehrtheit und Freiheit der Person) und Artikel 10 Abs. 1 (Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis) des Grundgesetzes eingeschränkt. 
 
§ 93 
In-Kraft-Treten 
Dieses Gesetz tritt am ... in Kraft. 
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